
gemeindeverwaltung 
soziales + gesellschaft 

 

 
 

Gemeindeverwaltung Telefon 044 835 82 82 www.dietlikon.ch 

Bahnhofstr. 60, 8305 Dietlikon Fax 044 835 82 83 gemeinde@dietlikon.org 

 
 
 

Ordentliche Einbürgerung 
Gemeinde Dietlikon 
 

             
 

 
Seit dem 1. Juli 2023 gibt es ein neues kantonale Bürgerrecht. Auf der 
Internetseite des Kantons www.zh.ch/de/migration-integration/ 
einbuergerung /ordentliche-einbuergerung finden Sie alle wichtigen 
Informationen und Formulare.  
 

1) Erfüllen Sie die Voraussetzungen? 
 

• Sie haben eine C-Bewilligung 

• Sie leben mindestens 10 Jahre in der Schweiz und 2 Jahre in 
Dietlikon 

• Ihre wirtschaftliche Situation (Arbeit, Ausbildung etc.) ist in Ordnung 

• Sie haben keine Einträge im Strafregister und keine laufenden 
Strafverfahren 

• Sie haben keine unbezahlten Einträge im Betreibungsregister jetzt 
und in den letzten 5 Jahren 

• Sie erhalten keine Sozialhilfe, auch in den letzten 3 Jahren nicht 

• Sie sind in der Schweiz gut integriert 

• Sie haben genügend Deutschkenntnisse: schriftlich A2 / mündlich B1 

• Sie haben genügend Kenntnisse über die Schweiz, den Kanton Zürich 
und die Gemeinden 
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2) Organisieren Sie Ihre Unterlagen 

 Auf der Internetseite des Kantons gibt es eine Checkliste. Dort steht, 
welche Dokumente Sie für Ihr Gesuch brauchen: 

 

• Auszug aus dem Zivilstandsregister 
Fragen Sie beim Zivilstandsamt Kloten (Tel. 044 815 12 54) nach, ob 
Sie schon registriert sind. Wenn ja, bestellen Sie einen Auszug aus 
dem Zivilstandsregister. Wenn Sie noch nicht registriert sind, müssen 
Sie die Registrierung beantragen. Das Formular finden Sie im Internet. 

• Nachweis über die aktuelle Tätigkeit 
Wenn Sie angestellt sind, brauchen Sie eine aktuelle 
Arbeitgeberbestätigung. Das Formular finden Sie im Internet.  

• Deutschnachweis 
Wenn Ihre Muttersprache Deutsch ist oder wenn Sie 5 Jahre die 
obligatorische Schule in deutscher Sprache besucht haben, brauchen 
Sie keinen Nachweis. Auch wenn Sie Ihre Ausbildung in deutscher 
Sprache gemacht haben oder bereits ein Sprachzertifikat besitzen 
(telc, Goethe, fide etc.) ist das ausreichend. 

 Wenn nichts davon zutrifft, müssen Sie den kantonalen Deutschtest 
(KDE) machen. Melden Sie sich dafür beim Sprachzentrum Winterthur, 
Tel. 052 202 44 33 oder info@sprachzentrum.ch an. Der Test 
(mündlich und schriftlich) kostet CHF 250.00.  
Mehr Infos und die Prüfungsdaten finden Sie unter 
www.sprachzentrum.ch . 
Das Testergebnis müssen Sie zusammen mit Ihrem Gesuch zum 
Kanton schicken. Prüfen Sie auch, ob Sie noch weitere Unterlagen 
benötigen! 

 
Wenn Sie unsicher sind oder Fragen haben, rufen Sie uns an oder 
vereinbaren Sie einen Termin für eine persönliche Beratung:  
Tel. 044 835 82 41 
Auskunft gibt auch das Gemeindeamt in Zürich:  
Tel. 043 259 83 81 oder einbuergerungen.gaz@ji.zh.ch. 
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3) Bereiten Sie Ihr Gesuch vor 

Zunächst melden Sie sich an. Verwenden Sie diesen 
QR-Code: 
Halten Sie sich an die Anleitung und füllen Sie die 
Formulare aus. Fügen Sie alle Dokumente an und 
senden Sie Ihr Gesuch online zum Gemeindeamt des 
Kantons Zürich. 
 
Nachdem das Gemeindeamt (Kanton) Ihr Gesuch geprüft hat, wird es 
an die Gemeinde Dietlikon weitergeleitet. Wir informieren Sie, wenn 
das Gesuch in der Gemeinde ist. Es kann sein, dass Sie noch einen 
Grundkenntnistest machen müssen, dann schreiben wir Ihnen, wo Sie 
sich anmelden können.  
 
 

 Für den Grundkenntnistest können Sie üben:  

Sie erhalten von uns gratis die Broschüre 
«Einbürgerung». Zusätzlich können Sie auf 
www.zh.ch/de/migration-integration/ 
einbuergerung/grundkenntnistest immer wieder 
einen Übungs-Grundkenntnistest machen. 
 
 

In folgenden Fällen müssen Sie keinen Grundkenntnistest machen: 
 

• Sie sind aktuell in der obligatorischen Schule oder in der Lehre 
oder im Gymnasium 

• Sie waren mindestens 5 Jahre (3 davon in der Sek) in der 
obligatorischen Schule in der Schweiz 

• Sie haben die Lehre oder das Gymnasium in der Schweiz gemacht 

 
Wenn Sie keinen Test brauchen oder den Test bestanden haben, 
laden wir Sie zu einem ca. 15minütigen Gespräch ins Gemeindehaus 
ein. 
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4) Gespräch im Gemeindehaus 

Beim Gespräch ist ein Mitglied vom Gemeinderat sowie eine Person 
aus der Verwaltung dabei. Wir möchten Sie persönlich kennenlernen. 
Kinder über 6 Jahre dürfen gerne mitkommen. 
 
Später entscheidet der Gemeinderat darüber, ob Sie das Gemeinde-
bürgerrecht von Dietlikon erhalten. 
 
Ihr Gesuch geht dann wieder zurück zum Gemeindeamt nach Zürich. 
Der Kanton prüft das Gesuch wieder. Wenn alles in Ordnung ist, 
erhalten Sie das Kantonsbürgerrecht. Der Kanton schickt Ihnen eine 
Rechnung für die Kosten von Gemeinde und Kanton.  
 

Ausländerinnen 
und Ausländer 

Gemeinde Kanton Bund 

Unter 18-Jährige kostenlos kostenlos CHF    50.- 

Unter 20-Jährige kostenlos kostenlos CHF 100.- 

Unter 25-Jährige CHF    250.- CHF    250.- CHF 100.- 

Über 25-Jährige CHF    500.- CHF    500.- CHF 100.- 

Ehepaare CHF 900.- CHF 1'000.- CHF 150.- 

Einbezogene Kinder kostenlos kostenlos kostenlos 

Rückzug EB-Gesuch kostenlos Kostenlos kostenlos 

Abweisung Gesuch CHF 150/300.- CHF    200.- CHF 300.- 

 
Der Kanton schickt das Gesuch am Ende zum Bundesamt für 
Migration nach Bern. Der Bund prüft Ihr Gesuch. Wenn alles in 
Ordnung ist, erteilt der Bund die Einbürgerungsbewilligung. Der 
Kanton informiert Sie über die definitive Einbürgerung. 
 
Das ganze Verfahren dauert ca. 2 Jahre.  
 
 
Für Ihre Einbürgerung wünschen wir Ihnen schon jetzt alles Gute! 
Gemeindeverwaltung Dietlikon 


